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Haftpflichtversicherung bei Veranstaltungen 
 
 
 

 
Aufgrund verschiedener Anfragen geben wir folgende Hinweise zu unserer 
zusätzlichen Vereins-Haftpflichtversicherung: 
 
Nach den einschlägigen Versicherungsbedingungen sind - gewöhnliche 
satzungsgemäße oder sich sonst aus dem Vereinszweck ergebende 
Veranstaltungen -  mitversichert. Das sind z.B. Mitgliederversammlungen, 
Gemeinschaftsfischen oder Gewässerpflege-Einsätze. 
 
Veranstaltungen, welche über den Rahmen solcher „gewöhnlicher“ 
Vereinsveranstaltungen hinaus gehen, sind dagegen gesondert zu versichern. 
  
Als Faustregel kann gelten, dass Veranstaltungen, zu denen viele 
Nichtmitglieder kommen und/oder bei denen beträchtliche Umsätze getätigt 
werden, darunterfallen (z.B. Weihnachtsmärkte, Fischerfeste, öffentliche 
Jubiläumsveranstaltungen, Ausstellungen, usw.).  
Für derartige Veranstaltungen werden vom Versicherer individuelle 
Versicherungsbeiträge für die sogenannte Veranstalter-Haftpflicht berechnet. 
Das ist auch einleuchtend, weil ja Besucherzahl und Risikosituation sehr 
unterschiedlich sein können.  
Im Zweifel schafft eine Anfrage bei unserem Versicherer Klarheit und im 
Bedarfsfall vermittelt unsere Verbandsgeschäftsstelle gerne den Kontakt. 
 
Diese Hinweise gelten nur für diejenigen unserer Vereine, die sich unserer 
zusätzlichen Gruppen-, Unfall- und Haftpflichtversicherung angeschlossen 
haben und dafür auch den zusätzlichen Versicherungsbeitrag von 2,10 € pro 
Mitglied bezahlen. (ist auf der Beitragsrechnung des Verbandes gesondert 
ausgewiesen). 
 


